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1 	 T 422/89 

Sachverhalt und Antrãge 

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des mit 13 Patent-

ansprüchen erteilten europäischen Patents Nr. 0 068 503 

(Anmeldenununer 82 105 819.5). 

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat gegen das 

Patent wegen mangeinder erfinderischer Tätigkeit seines 

Gegenstandes Einspruch erhoben. liii Einspruchsverfahren 

surde_insbesondere-_auf-f-o-1gende-Doku-me-n-te-h-i-nge-w4e-se-n: 

DE-A-29 52 129 (Dl) 

DE-A-28 14 125 (D2) (un Prüfungsverfahren 

einaeführt. und 

US-A-4 237 419 (D3) 

Der Einspruch wurde von der Einspruchsabteilung 

zurückgewiesen. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

Beschwerde erhoben und in der Beschwerdebegründung noch 

auf die weitere Druckschrift 

GB-A-i 005 815 (D4) 

hingewiesen. 

Zur Vorbereitung auf die von der Beschwerdeführerin 

hilfsweise beantragte inündliche Verhandlung eriiei3 die 

Kanuner eine Mitteilung gemäS Artikel 11 (2) der 

Verfahrensordnung dér Beschwerdekanimern. 

Es wurde mündlich verhandelt. 
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2 	 T 422/89 

VII. 	Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der 
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des 
europãischen Patents. 

Die Beschwerdegegnerin 
- 

	

	als Hauptantrag 
die Zurückweisung 

- 	als Hilfsantrag 
die Aufhebung der 
Aufrechterha ltung 
folgender tjnterla 

beantragt 

der Beschwerde und 

angefochtenen Entscheidung und 
des Patents auf der Grundlage 
en: 

Ansprüche 1-12 eingereicht während der mündlichen 
Verhandlung, 
einer noch anzupassenden Beschreibung, 
Zeichnungen Blatt 1-3 gemäB EP-A-0 068 503. 

VIII. Die geltenden unabhangigen Anspruche 1 und 7 gemäB Haupt-
antrag lauten wie folgt: 

11 1. Werkstoffprüfverfahren nach dein Wirbelstroniprinzip, 
bei dern von einer relativ zu einem Prufling bewegten 
Spule (1) magnetische Wechselfelder mit einer Frequenz 
oder nacheinander mit jeweils einer anderen Frequenz 
erzeugt werden, die in dem Prüfling Wirbelströme 
induzieren, die ihrerseits ein sekundáres Feld in der 
Spule (1) oder einer Fühlerspule hervorrufen, deren 
AusgangsgröBe in ihren Real- und Iinaginãranteil zerlegt 
wird, wobel dem Real- und Imaginaranteil jeweils 
gespeicherte Basiskompensationswerte überlagert werden, 
dadurch gekennzeichnet, da8 in Abhängigkeit vom Real- und 
Imaginàranteil der bei der jeweiligen Frequenz an der 
Spule (1) oder Fuhlerspule wãhrend der Messung an einem 
Prüfling auftretenden AusgangsgröBe und in Abhängigkeit 
von den überlagerten Basiskompensationswerten eine erste 
und eine zweite, einem Real- bzw. einem Imaginäranteil 

03437 	 .../... 



3 	 T 422/89 
I 

[1 

entsprechende Kompensationsgr68e gebildet werden und daI3 
die erste und die zweite KompensationsgraBe zu einer der 
AusgangsgroBe der Spule (1) oder Fühlerspule zu über-
lagernden, analogen Kompensationsgr68e und zu einer 
Steuergr68e vereinigt werden, mit der der Verstärkungs-
faktor eines Verstärkers (5), dessen Eingang die mit der 
analogen Kompensationsgr63e überlagerte Ausgangsgr6l3e der 
Spule (1), zugeführt wird, mm Sinne einer optimalen 
Ausnutzung des Dynamikbereiches des Verstärkers (5) 
eingestellt wird." 

11 7. Vorrichtung zur Werkstoffprüfung nach dent Wirbel-
strontprinzip, bei dent von einer relativ zu einem Prüfling 
bewegten Spule (1) magnetische Wechselfelder mit einer 
Frequenz oder nacheinander mit jeweils einer anderen 
Frequenz erzeugt werden, die in dent Prüfling Wirbelströme 
induzieren, die ihrerseits ein sekundäres Feld in der 
Spule (1) oder einer Fühlerspule hervorrufen, der ein éine 
veränderbare Verstärkung aufweisender Verstärker (5) 
nachgeschaltet ist, an dessen Eingang eine den Real- und 
Imaginãranteil der Ausgangsgr68e der Spule (1) oder 
Fühlerspule erzeugende Anordnung (7, 8) angeschlossen 1st, 
mit der ein Rechenwerk (13) verbunden ist, in dent 
Basiskoinpensationswerte gespeichert sind, zur Durchführung 
des Verfahrens nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daB zwischen der Spule (1) bzw. 
der Fuhlerspule und dent Verstärker (5) eine noch einen 

zweiten Eingang aufweisende Kontpensationsschaltung (4) 
angeordnet ist, daB die dent Verstãrker (5) nachgeschaltete 

Anordnung aus Abtast- und Halteschaltungen (7) besteht, 
die je über Analog-Digital-Uinsetzer (8) mit eineni Daten-
bus (10) verbunden sind, der mit Speichern (11) für die 

Nullpunktkorrektur, mit Addier-Subtrahierwerken (12) und 
mit Eingàngen des Rechenwerks (13) in Verbindung steht, 
von dent weitere Eingänge (17) an ein Steuerwerk (18) 
gelegt sind und das an den Steuereingang des 

03437 	 •. .1... 



4 	 T 422/89 

Verstärkers (5) angeschlossene Ausgänge (20) und mit einem 
Vektorgenerator (14) verbundene Ausgänge aufweist, dessen 
Ausgang, an dem eine analoge Kompensationsgr61e verfUgbar 
ist, an den zweiten Eingang der Kompensationsschaltung (4) 
gelegt ist." 

Die Ansprüche 2 bis 6 und 8 bis 13 sind von Anspruch 1 
bzw. 7 abhängig. 

Die geltenden unabhängigen Ansprüche 1 und 6 gemàl3 
Hilfsantrag lauten wie folgt: 

11 1. Werkstoffprüfverfahren nach dem Wirbelstromprinzip, 
bei dem von einer relativ zu einem Prufling bewegten 
Spule (1) inagnetische Wechselfelder nacheinander mit 
jeweils einer anderen Frequenz erzeugt werden, die in dein 
Prüfling Wirbelströme induzieren, die ihrerseits em 
sekundäres Feld in der Spule (1) oder einer Fühlerspule 
hervorrufen, deren Ausgangsgrö6e in ihren Real- und 
Imaginàranteil zerlegt wird, wobei dem Real- und 
Imaginäranteil jeweils gespeicherte Basiskoinpensations-
werte überlagert werden, dadurch gekennzeichnet, daB in 
Abhãngigkeit vom Real- und Imaginäranteil der bei der 
jeweiligen Frequenz an der Spule (1) oder Fühlerspule 
wàhrend der Messung an einem Prüfling auftretenden 
AusgangsgroBe und in Abhàngigkeit von den überlagerten 
Basiskompensationswerten eine erste und eine zweite, einem 
Real- bzw. einem Imagináranteil entsprechende 
KompensationsgröBe gebildet werden und daB die erste und 
die zweite Kompensationsgr68e zu einer der Ausgangsgr68e 
der Spule (1) oder Fühlerspule zu überlagernden, analogen 
KompensationsgrôBe und zu einer Steuergr68e vereinigt 
werden, mit der der Verstárkungsfaktor eines 
Verstárkers (5), dessen Eingang mit der analogen 
Kompensationsgr68e uberlagerte Ausgangsgr66e der Spule (1) 
zugefuhrt wird, im Sinne einer optimalen Ausnutzung des 

03437 
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I 

DynamikbereicheS des Verstärkers (5) eingestellt wird, 
wobei durch das nacheinander erfolgende Anlegen von 
Spulentreibersignalen mit verschiedenen Frequenzen an die 
Spule (1) zeitliche Frequenztore (F1, F2, F3, F4) erzeugt 
werden und zu einem ersten Zeitpunkt (SF11, SF21, SF31, 
SF41) innerhalb eines jeden Frequenztors (F1, F2, F3, F4) 
aus der Abtastung der Ausgangsgr6l3e der Spule (1) oder 
FUhlerspule die erste und die zweite Kompensationsgr6l3e 
bestinunt werden, die mit einem für die Fehlerauswertung 
bestimmten Nef3wert, der bei einer zu einem spateren 

Frequenztors (F1, F2, F3, F4) vorgenoininenen Abtastung der 
Ausgangsgr63e der Spule (1) oder Fühlerspule erhalten 
wird, in einer Koinpensationsschaltung (4) mit der analogen 

Kompensationsgr6l3e vereinigt wird". 

11 6. Vorrichtung zur Werkstoffprüfung nach dem Wirbel-
strotnprinzip, bei dem von einer relativ zu einem Prufling 
bewegten Spule (1) inagnetische Wechselfelder nacheinander 
mit jeweils einer anderen Frequenz erzeugt werden, die in 
dent Prüfling Wirbelstrôme induzieren, die ihrerseits em 
sekundàres Feld in der Spule (1) oder einer Fühlerspule 
hervorrufen, der ein eine veränderbare Verstärkung 
aufweisender Verstärker (5) nachgeschaltet ist, an dessen 
Eingang eine den Real- und Imaginäranteil der Ausgangs- 

gräBe der Spule (1) oder Fuhlerspule erzeugende 
Anordnung (7, 8) angeschlossen ist, mit der em 
Rechenwerk (13) vebunden ist, in dent Basiskompensations-
werte gespeichert sind, zur Durchführung des Verfahrens 
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, daB zwischen der Spule (1) bzw. der 
Fühlerspule und dent Verstàrker (5) eine noch einen zweiten 
Eingang aufweisende Kompensationsschaltung (4) angeordnet 

ist, daB die dent Verstárker (5) nachgeschaltete Anordnung 

aus Abtast- und Halteschaltungen (7) besteht, die je über 
Analog-Digital-Uinsetzer (8) mit einein Datenbus (10) 
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verbunden sind, der mit Speichern (11) für die Nullpunkt- 

korrektur, mit Addier-Subtrahierwerken (12) und mit 

Eingängen des Rechenwerks (13) in Verbindung steht, von 

dem weitere Eingänge (17) an ein Steuerwerk (18) gelegt 

sind und das an den Steuereingang des Verstärkers (5) 

angeschlossene Ausgànge (20) und mit einem Vektor-

generator (14) verbundene Ausgãnge, aufweist, dessen 

Ausgang, an dem eine analoge KompensationsgröBe verfugbar 

ist, an den zweiten Eingang der Kompensationsschaltung (4) 

gelegt ist." 

Die Ansprüche 2 bis 5 und 7 bis 12 sind von Anspruch 1 

bzw. 6 abhãngig. 

IX. 	Zur Stutzung ihrer Antràge trug die Beschwerdeführerin im 

wesentlichen folgende Argumente vor: 

Anspruch 1 sei unrichtig abgegrenzt, denn Dl komine dem 

Gegenstand dieses Anspruchs näher als D2. Dl nehme 

nämlich das auch dem vorliegenden Patent zugrundeliegende 

Prinzip vorweg, die Kompensation der Ausgangsgr68e der 

Me8spule vor dem Verstárken dieser Gr68e vorzunehmen. 

Werde aber die Abgrenzung richtiggestellt, so werde 

besonders deutlich, daB der Unterschied gegenüber Dl nur 

a) in der Uberlagerung des Real- und Imaginäranteils mit 

gespeicherten Basiskompensationswerten und b) in der 

Einstellung des Verstãrkungsfaktors des Verstárkers 

mittels einer aus dem Real- und Imaginäranteil und den 

überlagerten Basiskompensationswerten erhaltenen Steuer-

gröBe, im Sinne einer optimalen Ausnutzung des Dynamik-

bereiches des Verstárkers, liege. 

Die Berücksichtigung von Basiskompensationswerten zum 

Nullabgleich sei aber einerseits bei MeBgeräten ailgemein 

üblich, andererseits im Zusammenhang mit Verfahren zur 

03437 
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I 

z erstärungs fre ien Werksto f fprufung inittel s magnet ischer 

Felder aus D2 bekannt. 

Hinsichtlich der Verwendung von Basiskompensationswerten 

im vorliegenden Fall entnehrne der Fachmann der Streit-

patentschrift aufgrund von deren unklaren und wider-

sprechenden Angaben keine nachvollziehbare Lehre zum 

technischen Handein. 

Eine optimale Einstellung des Verstärkungsfaktors eines 

Ve-rst-aTrkers--au-f--di-e—zu—erwartendnNutzsifl] sei vom 

Fachxnann zu erwarten. Aui3erdem sei das Merkinal b) bereits 

aus D4 bekannt. 

Zwischen den beiden Merkrnalen a) und b) bestehe keinerlei 

kombinierender Zusammenhang; es handle sich dabei urn - 

unabhängig voneinander wirkende und einsetzbare 

Mal3nahrnen. 

Beiin Verfahren nach Dl sei eine Anpassung des 

Verstarkungsgrads des Verstàrkers nicht erforderlich, da 

die Kompensation des Störsignals praktisch vollstãndig 

sei. DaB aus diesem Grunde das Verfahren nach dem 

Streitpatent dem bekannten Verfahren unterlegen sei, sei 

als Indiz für einen fehienden erfinderischen Schritt zu 

werten. 

Die gleichen Einwände wie gegen Anspruch 1 seien auch 

gegen Anspruch 7 vorzubringen. Die gegenuber Anspruch 1 

zusätzlichen Details, wie der Speicher (11) für die 

Nullpunktkorrektur, die Addier-Subtrahierwerke (12) und 

das Steuerwerk (18) stünden zusanunenhanglos da, denn ihre 

Funktionsweise sei nicht angegeben. 

Zu den Ansprüchen gemäB dem Hilfsantrag sei festzustellen, 

daB auch hier die Abgrenzung falsch gewählt sei. Die 

03437 	 • . . 1... 
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Anderungen am Ende des Anspruchs 1 gegentther dem Wortlaut 

des erteilten Anspruchs 3 steilten eine unzulássige 

Erweiterung dar. 

Im übrigen sei auch in Dl die Verwendung mehrerer 

Frequenzen beschrieben. 

X. 	Die Beschwerdegegnerin trug im wesentlichen folgendes 

vor: 

Die Beanstandungen der Beschwerdeführerin, daB die Angaben 

über die Basiskompensationswerte eine nicht nachvoll- 

ziehbare technische Lehre darsteilten, seien nicht 

zutreffend, da die Erzeugung von Basiskompensationswerten 

durch Messung an einem Prufling mit Nullabgleich zum 

Ausgleich gerätebedingter MeSfehier zum Stand der Technik 
gehóre D2. 

Der in D4 beschriebene Verstärker mit veränderlichem 

Verstärkungsgrad werde in Abhàngigkeit von dem Abstand 

zwischen der Werkstückoberfläche und den Detektorspulen 

durch ein von einem gesonderten Detektor erzeugtes Hilf s-

signal gesteuert, während beim Gegenstand des geltenden 

Anspruchs 1 das Me6signal selbst in Verbindung mit Basis-

kompensationswerten zur Einstellung des Verstärkungsgrads 

verwendet werde. Hierdurch ergäben sich wesentliche 

konstruktive Vereinfachungen der MeSeinrichtung. 

Dl zeige keine Basiskompensationswerte. Die aufgrund der 

Basiskoinpensationswerte ständig vorhandene Kompensation 

wirke sich gunstig auf den MeBvorgang aus. 

Beim Verfahren nach Dl wurden bei der Kompensation auch 

die Fehlersignale teilweise kompensiert. Lang ausgedehnte 

Fehlerbereiche kônnten nicht gemessen werden. Demgegenüber 

bewirke beim Patentgegenstand die von der Kompensations- 

03437 	 .../... 



9 	 T 422/89 

gr68e abhängige Anderung der Verstàrkung, daB die 
Fehiersignale verstärkt und damit besser erkannt werden. 
Das vorliegende Verfahren sei deshaib dem Verfahren nach 
Dl nicht technisch unterlegen. 

Weder habe der Fachmann durch Kombination von D2, Dl und 
D4 zuin Gegenstand des Anspruchs 1 gelangen können, noch 
habe er Veranlassung gehabt, die Mal3nahmen nach Dl mit 
denjenigen nach D2 oder D4 zu verbinden. Die auch von der 
Beschwerdeführerin vertretene Ansicht, daB gegenüber den 

-M-a-&nhmen-gernB-D±-keineVerbesserunmügttch sei, rege 
den Durchschnittsfachrnann nicht dazu an, die Lehre von Dl 
mit derjenigen von D2 zu verbinden. 

Die am Ende des Anspruchs 1 gemà8 Hilfsantrag gegenuber 
dem Wortlaut des erteilten Anspruchs 3 vorgenommenen 
Anderungen seien reine Kiarstellungen des Sachverhalts in 
dem Sinne, wie ihn der Fachmann von vornherein auffassen 
mui3te. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulässig. 

Hauptantrag 

2.1 	Die Unterlagen des Patents in der erteilten Fassung sind 
im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPU nicht zu beanstanden. 
Soweit sich insbesondere der Inhalt der erteilten 
Ansprüche 1 bis 13 nicht uninittelbar aus den 
ursprUnglichen Ansprüchen 1 bis 14 ergibt, sind die 
entsprechenden Unterschiede nach der Uberzeugung der 
Kaininer durch die ursprünguiche Beschreibung gedeckt. 

2.2 	Die Beschwerdefuhrerin bestreitet, daS der Begriff der 
Basiskoinpensationswerte und ihre Verwendung ita 

03437 	 .1... 



10 	T 422/89 

vorliegenden Fall in der Patentschrift überhaupt irn Sinne 
einer nachvollziehbaren technischen Lehre ausreichend 
offenbart sind. 

Es kann dahinstehen, ob dieser Einwand als ein nach-

gebrachter Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU irn 

Sinne von Mangeln gemä8 Artikel 83 EPU gedacht ist, oder 

als Unterstützung für die Argumentation der Beschwerde-

führerin gegen die erfinderische Tátigkeit des Patent-

gegenstandes. Die Kammer ist jedenfalls zu dieser Frage 

der Auffassung, daB Basiskornpensationswerte, wenn auch 

unter verschiedenerlei Narnen, in der gesarnten MeStechnik 

gang und gäbe sind, da es sich hierbei irn Grundsatz urn 

nichts anderes als die vorherige Einstellung des Null-

punkts einer Me1skala handelt, und daB der Fachrnann diese 

Bedeutung der Basiskornpensationswerte beirn Studiurn des 

vorliegenden Patents (siehe z.B. Spalte 3, Zeilen 62 bis 
65 und Spalte 5, Zeilen 39 bis 46) auch erkennen konnte. 

AuBerdern werden solche Basiskornpensationswerte, wie un 
vorliegenden Fall aufgespalten in Real- und Imaginar-

anteil, ersichtlich auch in der Druckschrift D2 verwendet 

(siehe Seite 4, Zeilen 18 bis 33 und die Figur). Es 1st 

also davon auszugehen, daB der Fachmann aufgrund seiner 

Kenntnisse trotz vorhandener Inkonsistenzen und Unklar-

heiten in der vorliegenden Beschreibung in der Lage war, 

die Basiskompensationswerte zu bilden und zu verwenden. 

2.3 	Neuheit 

2.3.1 Aus der Druckschrift Dl ist ein Werkstoffprufverfahren 

nach dem Wirbelstromprinzip bekannt (vgl. Seite 4, 

Zeilen 1 bis 19), bei dern von einer relativ zu einern 

Prüfling bewegten Spule (vgl. Seite 8, Zeilen 17 bis 24, 

Seite 11, Zeilen 16 bis 18, sowie die Figuren 1 und 2) 

magnetische Wechselfelder erzeugt werden, die in dern 

Prüfling Wirbelsträrne induzieren, die ihrerseits em 

03437 	 .../... 
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0 

sekundäres Feld in einer Fühlerspule hervorrufen. Die 

Figuren 1 und 3 (siehe dort insbesondere die phasen-

ernpfindlichen Gleichrichter 11 und 12 sowie die mit 

konstanten Signalen mit urn 900  verschiedener Phase 

beaufschlagten veränderbaren Widerstände) weisen nach 

Auffassung der Kammer eindeutig darauf hin, daB die 

Ausgangsgr6l3e der Fühlerspule in ihren Real- und 

Irnaginãranteil zerlegt wird. Aus diesen Anteilen werden 

eine erste und eine zweite KompensationsgröBe gebildet und 

zu einer analogen KoinpensationsgroBe vereinigt, die der 

Ausgangsgr63e der Fühlerspule 	Suiijtionsunkt_i) 

uberlagert wird. Die mit der analogen Kompensationsgr68e 

überlagerte AusgangsgröBe der Fühlerspule wird dern Eingang 

eines Verstärkers (4) zugeführt. Bezüglich der Frage der 

Frequenz(en) (wofür irn erteilten Anspruch 1 zwei 

Alternativen genannt sind) ist irn Dokurnent Dl in erster 

Linie an rnehrere Frequenzen gedacht. Hierbei kann die 

Aussage (vgl. Seite 10, Zeilen 1 bis 10), daB anstelle der 

dort vorher genannten beispielsweise gleichzeitigen 

Verwendung mehrerer Frequenzen auch ein Nultiplexverfahren 

zum Einsatz gelangen kann, nur die nacheinander erfolgende 

Anwendung der verschiedenen Frequenzen bedeuten. Ferner 

zeigt der Ausdruck "an erster Stelle" auf Seite 12, 

Zeilen 18 und 19, daB - wenn auch erst an zweiter Stelle-

auch an die Verwendung nur einer Frequenz zu denken ist. 

Es zeigt sich somit, daB - worauf die Beschwerdeführerin 

hinweist - der Oberbegriff des Anspruchs 1 nicht der 

Druckschrift Dl entspricht. Gegenüber weicher Druckschrift 

Anspruch 1 gemäS Regel 29 (1) EPU abgegrenzt ist und ob 

die getroffene Wahi richtig ist, spielt jedoch keine Rolle 

für die Beurteilung der Frage, ob die in Artikel 100 EPU 

genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des 

Patents entgegenstehen (vgl. T 99/85, AB1. 1987, 413 und 

T 175/84, AB1. 1989, 71). Die Richtigkeit der Abgrenzung 

03437 	 .../... 



12 	 T 422/89 

kann somit dahingestellt bleiben. 

Von dem aus der Druckschrift Dl bekannten Verfahren 
unterscheidet sich das Verfahren nach Anspruch 1 durch die 
folgenden Merkmale: 

Dem Real- und Iinaginäranteil (der AusgangsgróBe) 
werden j eweils gespeicherte Basiskompensationswerte 
uberlagert. 

Die erste und die zweite KompensationsgröBe werden zu 
einer Steuergr68e vereinigt, mit der der 
Verstárkungsgrad des Verstãrkers im Sinne einer 
optimalen Ausnutzung des Dynamikbereichs des 
Verstärkers eingestellt wird. 

2.3.2 Die Druckschrift D2 betrif ft ein Werkstoffprüfverfahren 
nach dem Wirbelstromprinzip (vgl. Anspruch 1), bei dem von 
einer relativ zu einem PrUfling bewegten Spule magnetische 
Wechselfelder mit einer Freguenz oder nacheinander mit 
jeweils einer anderen Frequenz erzeugt werden, die in dexn 
Prüfling Wirbelströme induzieren, die ihrerseits em 
sekundäres Feld in der Spule hervorrufen, deren Ausgangs-
gröBe in ihren Real- und Imagináranteil zerlegt wird (vgl. 
Seite 4, Zeilen 18 bis 24). Dem Real- und Imagináranteil 
werden j eweils gespeicherte Basiskompensationswerte 
überlagert (vgl. Seite 4, Zeilen 28 bis 33 und die 
Figur). 

Die von der Spule kommende Spannung wird zwar auf einen 
Verstárker mit einstellbarem Verstàrkungsfaktor gegeben 
(vgl. Seite 4, Zeilen 14 bis 16). Eine Steuerung dieses 
Verstãrkungsfaktors durch eine von KompensationsgröBen 
abgeleitete SteuergröBe firidet aber nicht statt. AuBerdent 
wird keine analoge KompensationsgrôBe gebildet, die der 
AusgangsgrôBe der Spule zu uberlagern ist. 
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2.3.3 Die Druckschrift D3 beschreibt ein Werkstoffprüfverfahren 
nach deni Wirbelstromprinzip, das mit mehreren Frequenzen 
arbeitet. In einem mit dem Ausgang der Fühlerspule 
verbundenen Summierverstärker wirken Kompensations-
spannungen auf das Mel3signal em. 

Es ist jedoch nicht ersichtlich, daB hier eine Koinbination 
von Basiskoinpensationsspannungen und von an einem Prüfling 
gemessenen KompensationsgroBen gebildet wird und auf die 
AugangagrdBe_der_Spul-e-e-in-w-i-rkt--.—Von-e5-ne-r—S-teuerung-des 
Verstärkungsfaktors eines Verstärkers ist nicht die Rede. 

2.3.4 Auch die Druckschrift D4 betrif ft ein Werkstoffprüf-
verfahren nach dem Wirbelstromprinzip. Bei diesem 
Verfahren wird an der Versorgung der Erregerspule em 
elektrisches Signal als Indikator für den Abstand zwischen 
Spule und Prüfling abgegriffen und zur Steuerung der 
Verstarkung des MeBsignals verwendet, um die Auswirkungen 
von Abstandsänderungen zwischen Spule und Prüfling auf die 
Höhe des Mei3signals auszugleichen. 

Basiskompensationswerte oder andere, aus der AusgangsgróBe 
der Fühlerspule abgeleitete Kompensationsgr6i3en werden 
nicht erwãhnt. Die Steuerung der Verstärkung findet also 
auch nicht aufgrund von soichen Gr68en statt. 

2.3.5 Die übrigen, mm Erteilungsverfahren genannten Druck-
schriften konunen dein beanspruchten Gegenstand nicht 
näher. 

2.3.6 Aus diesen Gründen ist der Gegenstand des Anspruähs 1 neu 
mm Sinne von Artikel 54 EPU. 

2.3.7 Aus den gleichen Gründen gilt dies auch für den 
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Vorrichtungsanspruch 7, der im wesentlichen die gleichen 
Merkinale wie Anspruch 1, und zusãtzlich noch auf die 
digitale Verarbeitung der MeBsignale gerichtete Merkmale 
(Abtast- und Halteschaltungen, Analog-Digital-Umsetzer, 
Speicher, Addier-Subtrahierwerke, Rechenwerk, Steuerwerk) 
aufweist. 

2.4 	Erfinderische Tätigkeit 

2.4.1 Die Druckschrift Dl konunt dem Gegenstand des Anspruchs 1 
am nãchsten, da dort das mit dem Gegenstand des 
vorliegenden Patents gemeinsame Prinzip, die Kompensation 
des Signals vor seiner Verstärkung vorzunehxnen, angewendet 
wird. 

2.4.2 Die in Spalte 2 Zeilen 21 bis 32 der Patentschrift 
angegebene Aufgabenstellung geht zwar von einem Stand der 
Technik gemáB dem Oberbegriff des Anspruchs 1 aus. Auch 
ausgehend von der Druckschrift Dl soil aber - was auch 
durch die Argumentation der Beschwerdegegnerin bestatigt 
wird - durch die oben in Punkt 2.3.1 angegebenen 
ilnterschiede a) und b) die Aufgabe gelöst werden, trotz 
vorhandener Störsignale von hohem Signalpegel bei einem 
für die Fehiererfassung maBgebenden Signal mit geringereni 
Signalpegel Ubersteuerungen des Eingangsverstárkers bei 
hohem Verstärkungsfaktor zu vermeiden und den 
Dynamikbereich möglichst gut auszunutzen. 

In dieser Aufgabenstellung selbst kann kein Beitrag für 
die Anerkennung einer erfinderischen Tätigkeit gesehen 
werden, denn ein ungünstiges Verhältnis zwischen (zu 
messendein) Fehiersignalpegel und Störsignalpegel ist eine 
standige Schwierigkeit bei der Werkstoffprüfung nach dem 
Wirbelstromprinzip und insbesondere in der Druckschrift Dl 
in Anspruch 1 und auf Seite 4, Zeile 19 bis Seite 5, 
Zeile 18 angesprochen. Die Probleme, die sich bezüglich 
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der Ausnutzung des Dynainikbereichs ergeben kännen, sind 

eine selbstverstàndliche Konsequenz der hohen Storsignal-

pegel und ebenfalls in der Druckschrift Dl erwähnt (vgl. 

Seite 5, Zeilen 12 und 13). 

2.4.3 Merkinal a): 

Wie oben bereits in Punkt 2.2 ausgefuhrt, bedeutet das 

Uberlagern der Me8gr68e mit Basiskornpensationswerten 

prinzipiell nichts anderes als das Eintarieren des 

Nu-1-1pu-nt-s-w-ie-es-be-i-MeBge -rãten-derversctedensten 

Arten üb1i.i ist. liii Zusainmenhang mit Wirbeistroin - Prüf-

geräten ist das Koinpensieren des Real- und Irnaginäranteils 

der Mel3gr68e mittels Basiskompensationswerten in der 

Druckschrift D2 beschrieben (siehe Seite 4, Zeilen 28 bis 

33 und die Figur). Da es sich also bei dieseni Einstelleri 

des Nullpunkts eines Gerãts nach Uberzeugung der Kammef urn 

eine Standardprozedur handelt, wie sie der Fachmann 

normalerweise vorninunt, erscheint es als naheliegend, sie 

auch in dem Verfahren nach der Druckschrift Dl 

vorzunehmen. Auch wenn dort aufgrund der Subtraktion von 

kurz vorher geinessenen Werten bereits eine Kompensation 

der Mel3gr63e erfolgt, so wird doch der Fachmann bestrebt 

sein, die mitzuführenden und später voneinander zu 

subtrahierenden Werte bzw. MeBgroBen nicht durch 

mangeinden Nullabgleich unnätig groS zu halten, wodurch 

nur die Wirkung von Mei3wertstreuungen vergr6i3ert würde. 

2.4.4 Merkinal b): 

Dieses Merkinal beinhaltet zwei Aspekte, nämlich einer-

seits die Tatsache, daB überhaupt der Verstàrkungsfaktor 

des Verstárkers gesteuert wird, und andererseits, wie dies 

geschieht. 
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Der Fachmann wird bei der Verwendung elektronischer 

Schaltungen stets bemüht sein, diese im Sinne einer 
optimalen Ausnutzung ihres Dynamikbereichs und 

insbesondere des Dynamikbereichs der darin enthaltenen 

Verstärker einzusetzen. So ist z. B. das Wirbeistrom - 

Prüfgerät nach Druckschrift D2 mit einem Verstärker 

("var") mit einstellbarem Verstärkungsfaktor ausgestattet 

(siehe Figur und Seite 4, Zeilen 14 bis 16). Dafür, daB 

speziell bei Wirbeistrom - Prüfverfahren aufgrund der 

stark schwankenden Signalhôhen darüber hinaus durchaus 

eine stãndige Steuerung des Verstärkungsfaktors wünschens-

wert ist, kann - bei allen bezüglich der Art der Steuerung 

bestehenden Unterschieden -die Druckschrift D4 als 

Beispiel dienen. In der Tatsache der Steuerung des 

Verstärkungsfaktors kann also kein Beitrag zur 

erfinderischen Tätigkeit gesehen werden. 

Grundsätzlich kommen selbstverständlich als Ausgangswerte 

für die Steuerung des Verstárkungsfaktors alle 

elektrischen Signale der MeBvorrichtung in Frage, die es 

erlauben, aus ihnen in irgendeiner Näherung die Höhe der 

zu erwartenden, den Verstärker beaufschlagenden MeB-

signale abzuleiten. Die Kammer sieht aber keinerlei 

Anzeichen dafür, daB für die genannte Steuerung speziell 

die KompensationsgroBen besonders geeignet sind. Weder in 

den Patentunterlagen, noch während des schriftlichen 

Verfahrens oder in der das Verfahren abschlieBenden 

mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdegegnerin 

irgendetwas angegeben, was die besondere Eignung der 

Kompensationsgrö8en für diesen Zweck glaubhaft machen 

könnte. Es mag zwar dent Fachmann gelingen, aus nahezu 

jeder beliebigeri mm Me8kreis vorkommenden GrôBe eine 

einigerma8en funktionierende Steuerung für den 

Verstärkungsfaktor abzuleiten; das zufállige Herausgreifen 

einer beliebigen dieser GrOBen kann dann aber nicht als 

erfinderische Tätigkeit gelten. Wie mm vorliegenden Fall 
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der Verstãrkungsfaktor dann tatsächlich von den 

Koinpensationsgr68en abhãngen soil, ist weder in Anspruch 

1, noch in den ubrigen Patentunterlagen angegeben. (DaB 

gemál3 Spalte 5, Zeilen 10 bis 16 der Beschreibung im 

Rechenwerk die Quadratwurzei aus der Suinme der Quadrate 

der Eingangsdaten gebildet wird, sagt noch nichts darüber 

aus, in weicher Weise dieser Wurzelwert die Verstarkung 

beeinflussen soii.) Anspruch 1 gibt hierzu lediglich an, 

daB die Einstellung im Sinne einer optimalen Ausnutzung 

des Dynamikbereiches des Verstärkers erfolgen soil, was 

der (nicht erfinderische)_Aufgahensteliung_des_Pa-tents----

entspricht. 

Auch das Argument der Beschwerdegegnerin, allein schon die 

Idee, den Verstarkungsfaktor ausgehend von dem eigenen 

schon vorhandenen MeBkreis zu steuern, bedeute einen 

erfinderischen Schritt, kann die Kaimner nicht uberzeugen, 

denn der Fachmann wird primär nach einfachen Lösungen 

suchen, und der schon vorhandene Mei3kreis bietet 

ersichtlich genug Moglichkeiten, den Verstärkungsfaktor 

einzustellen. 

2.4.5 Da weder ohne noch mit Hinzunahxne der Basiskompensations- 

werte eine besondere Wirkung der Steuerung des 

Verstàrkungsgrads des Verstàrkers mittels der 

Kompensationsgr68en ersichtlich ist, kann auch von einem 

synergistischen Effekt zwischen dieser Steuerung und der 

Hinzunahme der Basiskompensationswerte nicht die Rede 

sein. 

2.4.6 Es ergibt sich somit, daB dem Verfahren nach Anspruch 1 

die erfinderische Tãtigkeit im Sinne von Artikel 56 EPU 
fehit. 
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2.4.7 Auch die oben in Punkt 2.3.7 aufgeführten zusátzlichen 
Merkmale des Vorrichtungsanspruchs 7 können dem Gegen- 
stand dieses Anspruchs keine erfinderische Qualität 
verleihen, denn alle diese zusätzlichen Merkinale stellen 
nur die selbstverständljche Konsequenz der Tatsache dar, 
daB die Signalverarbeitung in digitalisierter Form 
erfolgt. Diese Möglichkeit ist aber bereits in der 
Druckschrift Dl ausgedruckt (siehe Anspruch 5, Seite 10, 
Zeilen 10 bis 13, und Seite 17, Zeilen 13 bis 15). 

Im übrigen ist der Beschwerdefuhrerin darin rechtzugeben, 
daB diesen Merkinalen des Anspruchs 7 weitgehend der 
innere Zusaminenhang fehit, sodal3 auch von ihnen irgend-
weiche auBergewöhnlichen Wirkungen nicht erzielt werden. 
Auch der Gegenstand des Anspruchs 7 beruht somit nicht 
auf einer erfinderischen Tätigkeit. 

	

3. 	Hilfsantrag 

	

3.1 	Die Anspruche 1 und 6 gemäB Hilfsantrag unterscheiden sich 
von einer reinen Zusammenfassung der Ansprüche 1 und 3 in 
der erteilten Fassung bzw. von dem Anspruch 7 in der 
erteilten Fassung zunãchst durch die Streichung von "mit 
einer Frequenz oder". Hierdurch wird der Schutzbereich der 
Ansprüche 1 und 6 (in Ubereinstiinmung mit der Beschrankung 
des Anspruchs 1 durch Ubernahme der Merkinale nach 
Anspruch 3) auf eine der beiden dort genannten 
Alternativen beschránkt. Diese Anderung ist soinit im 
Hinblick auf Artikel 123 (3) EPU nicht zu beanstanden. 

 

3.2  Ferner 1st der letzte Teil des Anspruchs 1 gemäB Hilfs- 
antrag gegenuber dem Text des erteilten Anspruchs 3 

abgeàndert worden, sodaS er nurimehr lautet:"in einer 
Kompensationsschaltung (4) mit der analogen Koinpensations-
gräBe vereinigt wird". Nach Auffassung der Kammer war der 
frühere Wortlaut " zu der eine Kompensationsschaltung ( 4) 
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beaufschlagenden, analogen Kompensationsgr6i3e vereinigt 
werden" als offensichtlich im Widerspruch zu Anspruch 1 
stehend und als sinnlos zu erkennen, da gemäB Anspruch 1 
(ebenso wie gemàB der gesaniten Beschreibung) die analoge 
KoinpensationsgräBe nicht etwa aus dem für die Fehier-
auswertung bestimmten MeBwert (d. h. also der "Ausgangs-
gr6i3e der Spule (1) oder Fühlerspule") abgeleitet, sondern 
vielmehr auf diesen zum Zwecke der Kompensation in 
Anwendung gebracht wird (vgl. Spalte 10, Zeilen 36-38). 

Hieraus ergibt sich auch, daB nicht nur die Fehier-
haftigkeit_dererteiiten-F-assu-ng-des-Ansprue-h-s-3-----so-nd-e-rn 
auch dessen richtiger Sinn ohne weiteres ersichtlich ist. 

Die genannte Anderung halt sich somit im Rahmen einer 
Berichtigung gemãB Regel 88 EPU und bedeutet deshalb auch 
keine Verletzung des Artikels 123 (2) und (3) EPU. 

3.3  Erfinderische Tätigkeit 

3.3.1 Die gernãi3 dem Hilfsantrag an Anspruch 1 vorgenonunenen 
Anderungen bedeuten sachlich lediglich eine Festlegung auf 
die eine der bereits un erteilten Anspruch 1 genannten 

- Alternativen, nãmlich den nacheinander erfolgenden Einsatz 
rnehrerer Frequenzen. Wie oben in Punkt 2.3.1 bereits 
ausgefuhrt, wird diese Moglichkeit aber in der Druck-
schrift Dl angesprochen. 

Die übrigen Angaben in Anspruch 1 (Hilfsantrag) zum 
zeitlichen Ablauf der Messung sind nichts anderes als eine 
kiarere Darstellung des Verfahrensablaufs in deni Sinne, 
wie er bereits geniãl3 deni erteilten Anspruch 1 verstanden 
werden rnul3te. 

Die obigen Ausführungen zu Anspruch 1 geinäB Hauptantrag 
gelten soinit in sinngeinäB gleicher Weise für Anspruch 1 
gemäB Hilfsantrag. 
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3.3.2 Das Gleiche gilt für Anspruch 6 geinal3 Hilfsantrag, in dern 

gegenüber dem erteilten Anspruch 7 lediglich die auf die 

Verwendung nur einer Frequenz bezogene Alternative 

gestrichen worden ist. 

3.3.3 Auch die Gegenstãnde der Ansprüche 1 und 6 geiuä8 Hilfs- 

antrag beruhen somit nicht auf einer erfinderischen 

Tàtigkeit im Sinne von Artikel 56 EPU. 

Weder die Anspruche 1 und 7 gemàB Hauptantrag, noch die 

Ansprüche 1 und 6 gemà8 Hilfsantrag genügen also den 

Erfordernissen des Artikels 52 (1) EPU. Mit den 

unabhängigen Ansprüchen fallen auch die von ihnen 

abhängigen Ansprüche 2 bis 6 und 8 bis 13 (Hauptantrag) 

bzw. die Ansprüche 2 bis 5 und 7 bis 12 (Hilfsantrag). 

Daher steht der unter Artikel 100 Abs. a) genannte 

Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des Patents in 

ungeánderter Form geináB Hauptantrag sowie auch in der 

geänderten Form gem&S Hilfsantrag entgegen. 

Entscheidungsformel 

AUS diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben. 

Das europáische Patent 0 068 503 wird widerrufen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

P. Martorana 	 E. Turrini 
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